
Gemeinde 89605 Altheim  

 

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft  
mit der Gemeinde Allmendingen  

Postanschrift:  Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen 

    

 
 
 

Anlage 1 zu § 11 Abs. 1 
der Benutzungsordnung für das Bürgerhaus Altheim  

ab 01.01.2026 
 

Entgeltverzeichnis 
 
I. Die Benutzungsentgelte für die Halle im EG werden wie folgt festgesetzt: 
 
a) bei Überlassung der Halle ohne Bewirtschaftung pro Tag: 

            
1. soweit es sich um sportliche / kulturelle Veranstaltungen handelt     40,00 €*    
2. für Tagungen, Ausstellungen, Konferenzen, etc.       40,00 €*    
3. für sonstige Veranstaltungen, Tanzunterhaltungen, etc.            115,00 €*  
 
 
b) bei Veranstaltungen mit Bewirtschaftung (mit Überlassung des Küchenbereichs): 
 
1. bei einer Inanspruchnahme der Halle bis zu 6 Stunden,    115,00 €    
2. bei einer Inanspruchnahme der Halle von mehr als 6 Stunden 

bzw. bei Abendveranstaltungen mit Tanz und Barbetrieb    155,00 €*   
3. bei Veranstaltungen, welche sich auf 2 Tage erstrecken    230,00 €*   
4. für jeden weiteren Tag der Inanspruchnahme der Halle pro Tag   115,00 €*  
 
 
II. Die Benutzungsentgelte f. den Singsaal im OG werden wie folgt festgesetzt: 
 
a) bei Überlassung des Singsaals ohne Bewirtschaftung pro Tag: 
 
1. soweit es sich um sportliche / kulturelle Veranstaltungen handelt   30,00 €       
2. für Tagungen, Ausstellungen, Konferenzen, etc.     30,00 €       
3. für sonstige Veranstaltungen, Tanzunterhaltungen, etc.    60,00 €       
 
b) bei Veranstaltungen im Singsaal mit Bewirtschaftung d.h. mit Überlassung des 
Küchenbereichs zusätzlich: 
 
1. bei einer Inanspruchnahme pro Tag       30,00 €       
 
 

III. Sonstiges 
 
Bei einer Inanspruchnahme des Hausmeisters pro angefangener  
Stunde (vergl. § 6 Abs. 7)          40,00 €          

 
Zusätzliche Reinigungsleistungen, welche über das normale Maß 
hinausgehen, pro angefangene Stunde (vergl. § 6 Abs. 10)      40,00 €          
 
* beinhaltet den Zeitraum für Auf- und Abbau ab 6 Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
(Buchungstag) bis max. 12 Uhr des Folgetags bzw. nach Rücksprache abhängig vom Sportbetrieb. 


